
Stadt Freiburg im Breisgau 
Persönliches Referat des Oberbürgermeisters, 
Internationales 
Rathausplatz 2-4 
79098 Freiburg i. Br. 
 

Zuschussantrag Jugend- und Schüleraustausch 
 

Reise in die Partnerstadt bzw. ins Ausland 
 

Bitte vollständig ausfüllen und Anlagen beifügen, da der Antrag sonst nicht 
bearbeitet werden kann. Der Zuschussantrag muss spätestens 6 Wochen vor 
Reisebeginn eingegangen sein. Gültig ist der Posteingangsstempel. 

 

Reise 
nach:  Land:  

 
Anschrift Schule / Institution: 

Schule / Institution:  

Straße / Hausnr.:  

PLZ / Ort:  

Kontaktperson: 
(Vor- und Nachname)  

Telefon geschäftlich:  
Telefon 
privat:  

Email:  

Partnerschule / 
-gruppe:  

Art des Austauschs: 
(Programm beifügen)  

 

Anzahl 
SchülerInnen:  

davon 
männl.:  davon weibl.:  über 18 Jahre:  

Namensliste mit Geburtsdatum der SchülerInnen beifügen. 

 

Aufenthalt von:  bis:  

Art der Unterbringung:     

 
- bitte wenden – 

  



 

F I N AN Z I E R U NG SP L AN  
 

(Bitte vollständig ausfüllen und Anlagen beifügen, da der Antrag sonst nicht bearbeitet wer-
den kann.) Ziffern I und II nur Beträge der Schülerinnen und Schüler (keine Lehrkräfte) 

 
 

I.  Ausgaben 

Fahrtkosten der SchülerInnen: (Angebotskopie) €  

Unterkunft: €  

Verpflegung: €  

Programmkosten: €  

GESAMTBETRAG: €  

 
 

II.  Einnahmen 

Einnahmen der SchülerInnen: €  

Beantragter Zuschuss bei der Stadt Freiburg: €  

Weitere beantragte Zuschüsse von anderer Stelle: 
(Betrag und Institution angeben) 

€  

GESAMTBETRAG: €  

 
 

III.  Bankverbindung und Privatanschrift 

IBAN  BIC  

Bank:  Kto.-Inhaber:  

Straße, Hausnr.:  

PLZ, Ort:  

Der Zuschuss darf nur für den im Antrag genannten Zweck verwandt werden. Zur Prüfung der 
zweckbestimmten Verwendung sind Sie verpflichtet, vier Wochen nach Beendigung der Reise einen 
Verwendungsnachweis und einen kurzen schriftlichen Bericht (max. 3 Seiten) über den Austausch 
vorzulegen. 
Hiermit versichere ich, dass die oben genannten Angaben der Wahrheit entsprechen; andernfalls 
kann der Zuschuss in voller Höhe zurückgefordert werden. 
 

Die Richtlinien zur Förderung des Jugend- und Schüleraustauschs der Stadt Freiburg im Breisgau 
vom 25. März 2003 und die Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen.  
(https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E-1452775600/1339287/Datenschutzhinweis.pdf) 

  

Unterschrift d. Antragstellers / d. Antragstellerin Datum 

 


